
 

 
Wettkampf-Meldeformular 2005 

 

Bitte ausgefüllt retournieren an: Österr. Fachverb. f. Turnen, 1040 Wien, Schwarzenbergplatz 10 | Fax: 01 505 51 79 – 20 | office@oeft.at 
  

Kunstturnen | Gerätturnen | Rhythmische Gymnastik | Trampolinspringen | Sportakrobatik | Sportaerobic | Rope Skipping | ÖLTA | Team-Turnen 
 

Meldender Verband oder Verein Name der meldenden Kontaktperson Handy / Tel. tagsüber Email-Adresse Postadresse 

    
 

 

 Turn-Sportart Name/Titel der Veranstaltung Event-Nr. Veranstaltungs-Datum Veranstaltungs-Ort 

Meldung für:      

 

Meldung der aktiven Wettkämpfer/innen: 
ÖFT-Personenmitglied ? Nr. Name (Nicht-österreichische 

Staatsbürger mit * markieren) 
Geb. 
Jahr 

Verein 
Ja Mitglieds-Nr. Nein 

Wettkampfklasse Mannschaftsname
(bei Mannschafts-Wk.)

Formationen 
(AKRO, AER) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
 

 Name 1 Name 2 Name 3 
Meldung der Trainer/innen:    

Meldung der Kampfrichter/innen:    
 
Mit Abgabe dieser Meldung werden die jeweilige Veranstaltungs-Ausschreibung und die „Allg. Wettkampf- und Teilnahmebedingungen des ÖFT 2005“ vollumfänglich und vollinhaltlich akzeptiert. Auszüge daraus: Teilnahme auf eigene Gefahr. Der Ös-
terreichische Fachverband für Turnen schließt jedwede Haftung aus. Alle Teilnehmer müssen selbst versichert sein. Meldungen müssen bis Mittwoch zweieinhalb Wochen vor Veranstaltungsbeginn (Eingang in der ÖFT-Zentrale) über die Landesturnverbände erfol-
gen. Im Team-Turnen, Gym4all-Gerätturnen und ÖLTA werden auch Meldungen der Turnvereine akzeptiert. In Trampolinspringen, Sportakrobatik, Sportaerobic und Rope Skipping werden Meldungen von Vereinen akzeptiert, wenn der Landesturnverband keine 
Fachsparte führt. Nach-/Ummeldungen und nicht vollständig ausgefüllte Meldeblätter werden grundsätzlich nicht akzeptiert. Sollten Nach-/Ummeldungen jedoch organisatorisch durchführbar sein, ist dafür das dreifache Nenngeld zu bezahlen. Ohne Bezahlung des 
Nenngeldes erlischt die Teilnahmeberechtigung. Nenngelder müssen bis spätestens zum Meldeschluss auf das Konto des ÖFT bei der BAWAG, BLZ 14000, Kto.Nr. 05410909008, überwiesen worden sein. Auch bei Überweisung des Nenngeldes muss aufgeschlüsselt 
werden, um welche Veranstaltung, Aktive und Bewerbe es sich handelt. Wurde das Nenngeld nicht rechtzeitig bezahlt, erhöht es sich auf das Dreifache und kann bar vor Ort vor Wettkampfbeginn bezahlt werden. Spätere Bezahlung ist nicht möglich.  

Datum und Unterschrift:  
 


